Hintergrundinformationen zur Umsatzsteuererstattung

Im Jahr 2000 vertrat das Bundesfinanzministerium (BMF) in seinem Schreiben vom 04.07.2000 die Rechtsauffassung, dass Arbeiten an Trinkwasserhausanschlüssen als selbstständige Hauptleistungen zu betrachten sind, für die bei der Umsatzsteuer statt der bis dahin gebräuchlichen 7 % (ermäßigter Steuersatz) der volle Steuersatz von 16 % (Regelsteuersatz) anzuwenden ist. Damit waren die Wasserversorger verpflichtet, auch bei den Beiträgen zum Anschluss an die öffentliche Trinkwasseranlage 16 % bzw. 19 % Umsatzsteuer zu berechnen und an die Finanzverwaltung abzuführen.

Mit der Anwendung des Regelsteuersatzes war ein sächsischer Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Gebiet Torgau-Westelbien nicht einverstanden und klagte gegen das Finanzamt Oschatz.

Das Sächsische Finanzgericht stufte im Jahr 2003 (Sächsisches FG vom 24.09.2003) entgegen der seit dem Jahr 2000 bestehenden Auffassung der Finanzverwaltung, wonach es sich beim Legen eines Hausanschlusses um eine eigenständige sonstige Leistung (zum Regelsteuersatz) handeln soll, das Erstellen von Hauswasseranschlüssen als unselbständige Nebenleistung zur Lieferung von Wasser ein, die folglich dem ermäßigten Umsatzsteuersatz (7 %) zu unterwerfen sei. Auf die Revision des Finanzamts hatte der BFH mit Beschluss vom 03.11.2005 erklärt, ebenfalls in Richtung des ermäßigten Steuersatzes zu tendieren, er hatte jedoch dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob das Legen eines Hauswasseranschlusses als "Lieferung von Wasser" im Sinne der 6. EG-Richtlinie anzusehen ist. Der Generalanwalt beim EuGH hatte in seinen Schlussanträgen vom 10.07.2007 der Sichtweise der deutschen Finanzverwaltung gleichfalls eine Absage erteilt.

Am 03.04.2008 ist dann das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in der Rechtssache C-442/05 (Finanzamt Oschatz gegen Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien) verkündet worden. Demnach ist das Legen eines Trinkwasser-Hausanschlusses mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz (7 %) zu versteuern. Das Urteil ist auf der Internetseite des EuGH (http://www.curia.europa.eu/) veröffentlicht.

Nach diesem Urteil konnte der BFH nun das Verfahren mit Urteil vom 08.10.2008 VR 61/03 (Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil vom 03.04.2008 Rs. C-442/05, Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, UR 2008, 432, BFH/NV Beilage 2008, 212) abschließen und entscheiden, das das Legen von Hausanschlüssen zum Begriff der Lieferung von Wasser im Sinne von § 12 Abs. 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) in Verbindung mit Nr. 34 der Anlage 2 zum UStG gehört und daher mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 % zu versteuern ist. Damit wurde der seit dem Jahr 2000 bestehenden finanzbehördlichen Verwaltungspraxis widersprochen. Das Urteil ist auf der Seite des Bundesfinanzhofes (http://www.bundesfinanzhof.de/) am 19.11.2008 im Internet veröffentlicht worden.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 07.04.2009 die vom Bundesfinanzhof getroffene Entscheidung, wonach das Legen von Hauswasserschlüssen unter den ermäßigten Steuersatz von 7 % fällt, für die Finanzverwaltung für allgemeingültig erklärt. Dem Verlegen des Hausanschlusses sind Trinkwasseranschlussbeiträge, wie sie der WAH erhebt, gleichgestellt. Somit wird in Zukunft 7 % Umsatzsteuer berechnet. Die Verwendung von 19 % wird bis zum Stichtag 01.07.2009 allerdings nicht beanstandet werden. Das bedeutet, dass der Verband nicht gezwungen ist, eine Berichtigung seiner Bescheide vorzunehmen. Dennoch hat sich der WAH im Interesse seine Kunden entschlossen, bei der Finanzverwaltung die Umsatzsteuerdifferenz geltend zu machen und diese seinen Kunden zu erstatten.

Das BMF-Schreiben ist auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de/) im Internet veröffentlicht worden.
